
 
FESTSTELLUNGEN und HINWEISE   

01) Die künftigen Mieter nehmen zur Kenntnis, dass sie gemäß § 13 und 14 des 

NÖ. Wohnungsförderungsgesetzes 2005 dem Kreis der begünstigten Personen angehören 

müssen.  

02) Förderungswürdigkeit 

Gemäß dem NÖ. Wohnungsförderungsgesetz ist förderungswürdig, wer beabsichtigt, in der 

geförderten Wohnung einen ordentlichen Hauptwohnsitz zu begründen und dies durch die 

Eintragung in die Bundeswählerevidenz oder in die Landes- oder Gemeindewählerevidenz 

nachweist. Bei nicht österreichischen Staatsbürgern genügt bei Miete der Nachweis der 

Begründung des ordentlichen Hauptwohnsitzes. 

Das jährliche Haushaltseinkommen darf bei einer Haushaltsgröße von einer Person 

 

28.000,-, von zwei Personen  48.000,-- nicht übersteigen. Der Betrag erhöht sich für jede 

weitere Person um  7.000,--. Für Informationen stehen unsere Mitarbeiter im Wohnungs-

verkauf selbstverständlich gerne zur Verfügung.  

03) Allfällige Änderungen der Ausführung und Ausstattung bleiben vorbehalten, wenn diese 

aus technischen Gründen oder aufgrund baubehördlicher Vorschriften bzw. Maßnahmen not-

wendig werden, jedoch Lage und Bestand der Wohnungen nicht wesentlich verändern.  

04) Für qualitative, sowie quantitative Toleranzen gelten die Bestimmungen der ÖNORMEN. 

Für Abweichungen von Produkten und Qualitäten, soweit sie der Norm entsprechen, kann 

keine

 

Gewähr geleistet werden. Der geplante Fertigstellungstermin ist ein voraussichtlicher 

Fertigstellungstermin. Der späteste Übergabetermin gemäß Bauträgervertragsgesetz ist dem 

Mietvertrag zu entnehmen.  

05) Sonderwünsche im Hinblick auf die Ausgestaltung des Vertragsgegenstandes sind 

grundsätzlich möglich, wenn sie den bautechnischen, den baubehördlichen und den 

Bestimmungen des öffentlichen Förderungsgebers entsprechen und der Schöneren Zukunft 

rechtzeitig bekannt gegeben werden. 

Der künftige Mieter hat in allen Fällen 

 

vor Auftragserteilung der Sonderwünsche 

 

die 

schriftliche Zustimmung durch die Schönere Zukunft einzuholen.  



Die Zustimmung für die Durchführung von Sonderwünschen wird seitens der Schöneren 

Zukunft nur dann erteilt, wenn der künftige Mieter von dem auf seine Wohnung entfallenden 

Finanzierungsbeitrag mindestens den ersten Teilbetrag einbezahlt hat.  

Mit der Durchführung von Sonderwünschen sind die am Bauwerk beschäftigten 

Unternehmen im Namen und auf Rechnung des künftigen Mieters im Einvernehmen mit der 

örtlichen Bauleitung zu beauftragen. Seitens der Schöneren Zukunft kann keinerlei Haftung 

für die ordnungsgemäße Ausführung und Abwicklung der Sonderwünsche des künftigen 

Mieters übernommen werden. Für eine allfällige Insolvenz eines Professionisten an den 

durch den künftigen Mieter ein Sonderwunsch beauftragt wurde, besteht seitens der 

Schöneren Zukunft keine Ausfallshaftung. Außerdem müssen bei Änderungen der 

Grundausstattung auch die sich daraus ergebenden Arbeiten vom künftigen Mieter 

beauftragt und bezahlt werden (z.B. Steckdosen versetzen, bei Parkettboden 

 

Türblatt 

kürzen u.ä.m.). Aus Haftungs-, Koordinations- und Verrechnungsgründen wird die 

Beschäftigung anderer Unternehmen bis zur Wohnungsübernahme ausgeschlossen. Durch 

die Beauftragung von Sonderwünschen darf die Bauführung nicht gehemmt werden. Vor 

Schlüsselübergabe ist in jedem Fall die Fertigstellung der Sonderwünsche erforderlich.  

Bauseits nicht in Anspruch genommene Leistungen und Materialien werden vom 

Einzelnunternehmer (Professionisten) nur auf Sonderwünsche gutgeschrieben.  

Bei Rückgabe der Wohnung müssen gegebenenfalls die im Rahmen der Sonderwünsche 

beauftragten Leistungen rückgängig gemacht und der ursprünglich geplante Zustand wieder 

hergestellt werden. Sämtliche Kosten der Herstellung (einschließlich Planungskosten) sind 

vom künftigen Mieter zu tragen.  

Fallen durch einen Rücktritt des künftigen Mieters Kosten für den Rückbau von Sonder-

wünschen an, werden diese Leistungen mit den einbezahlten Finanzierungsbeiträgen 

gegenverrechnet.  

06) Geringfügige Abweichungen (z.B. Haarrisse, Setzungsrisse an nicht tragenden Aus-

fachungswänden, geringe Spachtelungsunebenheiten und dergleichen), die einer Nutzung 

zum vereinbarten Verwendungszweck nicht entgegenstehen, berechtigen den künftigen 

Mieter nicht zur Verweigerung der Übernahme. 



 
07) Für die Wohnhausanlage wurden folgende Gebäudebündelversicherungen (exklusive 

Hausratsversicherung) abgeschlossen: 

Feuer-, Haftpflicht-, Leitungswasser- und Sturmschäden. Die künftigen Mieter verpflichten 

sich, die Kosten dieser Versicherungen im Wege der Betriebskosten zu übernehmen. Die 

genaue Regelung ist dem Mietvertrag zu entnehmen.  

08) Eine Firmenliste liegt gemäß dem jeweiligen Vergabestand sowohl bei der Pro Projekt 

Baumanagement & Planungs GmbH., als auch bei der Schöneren Zukunft auf.  

09) Da bei einem Neubau die Baufeuchte ca. 2 bis 3 Jahre anhält, wird für diesen Zeitraum 

von Tapezierung, Einbaumöbeln und Einbauschränken abgeraten. 

Die Schönere Zukunft weist alle künftigen Mieter ausdrücklich darauf hin, dass keine Kästen 

an Außenwände ohne entsprechende Hinterlüftung gestellt werden dürfen, da dies die 

Schimmelbildung fördert.  

10) Planunterlagen der Wohnhausanlage liegen bei der WE-Plan GmbH. und bei der 

Schöneren Zukunft zur Einsichtnahme auf.  

11) Den in den Ausstattungsbeschreibungen und Geräteaufstellungen bezeichneten 

Geräten und Materialien liegt die entsprechende Ausschreibung zugrunde. Wir behalten uns 

vor, gleichwertiges Material zu verwenden, falls das beschriebene Material bzw. die Geräte 

nicht mehr lieferbar sind.  

12) Gemäß § 15 c Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz hat jeder Mieter einen Anspruch auf 

nachträgliche Übertragung in das Wohnungseigentum nach Ablauf einer zehnjährigen 

Mietdauer.   

13) Die Kosten für eine eventuelle künstlerische Ausgestaltung wurden kalkulatorisch bereits 

berücksichtigt.  

14) Die Fassadenfärbelung auf Seite 1 dieses Prospektes ist als Gestaltungsvorschlag des 

Architekten anzusehen und kann daraus nicht die endgültige Fassadenfarbe abgeleitet 

werden. Die endgültigen Farben werden zum gegebenen Zeitpunkt zwischen Architekt, 

Bauherrschaft und Gemeinde festgelegt werden. 



15) Die monatliche Belastung besteht aus der Darlehensbelastung unter Berücksichtigung 

der Basisförderung, den Betriebskosten (derzeit  1,20/m²), dem Erhaltungs- und 

Verbesserungsbeitrag ( 0,39/m²), den Verwaltungskosten und der gesetzlichen 

Umsatzsteuer.  

16) Im Falle eines Rücktrittes vor Schlüsselübergabe erhält der künftige Mieter den 

einbezahlten Finanzierungsbeitrag (ohne Berücksichtigung allfälliger Zinsen) abzüglich einer 

pauschalierten Bearbeitungsgebühr von  250,-- zuzüglich Mehrwertsteuer rücküberwiesen.  

17) Die gegenständliche Wohnhausanlage ist mit einer Wohnraumlüftungsanlage 

ausgestattet. Die Wohnraumlüftungsanlage darf vom Mieter nicht ausgeschaltet werden. Das 

Aufstellen und die Verwendung sämtlicher mit offenem Feuer betriebenen 

Befeuerungsanlagen (Öfen) sind untersagt. Die Verwendung von raumluftunabhängigen 

Öfen ist möglich und mit Zustimmung gestattet.     

B A U B E G I N N :                                                        Jänner 2008   

voraussichtliches   B A U E N D E :                             Frühjahr/Sommer 2009 
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